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30. Oktober 2024 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartnerl/-in / E-Mail Telefon / Fax 
1402E24-0583 14. Oktober 2024 06131 16-4815 
Bitte immer angeben! 06131 16-4844 

  

Antrag auf Zugang zu Informationen gemäß $ 2 Absatz 2 Satz 1 Landestranspa- 

renzgesetz (LTranspG) 

hier: Ihre E-Mail vom 14. Oktober 2024 

mit E-Mail vom 14. Oktober 2024 haben Sie gestützt auf $ 2 Absatz 2 Satz 1 LTranspG 

um Übersendung von Richtlinien, Weisungen oder internen Dokumente, die den Um- 

gang mit der Einstellung von Strafverfahren gemäß 8 153 Abs. 1 StPO betreffen, gebe- 

ten. Insbesondere haben Sie um Einsicht in Dokumente gebeten, die sich auf Anwen- 

dungsrichtlinien, Auslegungs- oder Ermessensspielräume oder Weisungen zur Verfah- 

renseinstellung in bestimmten Fallkonstellationen beziehen. 

1/2 

Kernarbeitszeiten Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 

09:30 - 12:00 Uhr Bus ab Mainz-Hauptbahnhof Schlossplatz, Rheinufer 
14:00 - 15:00 Uhr Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße für behinderte Menschen: 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr Diether-von-Isenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda- 

tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rIp.de/de/startseite/ (Ziffern I., Il., 

II. und VIII). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.
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Zu den erbetenen Informationen muss ich Ihnen mitteilen, dass das Ministerium der 

Justiz Rheinland-Pfalz keine derartigen Richtlinien erlassen oder entsprechende Wei- 

sungen gegenüber den Staatsanwaltschaften des Landes erteilt hat. Eine Beantwor- 

tung Ihrer Anfrage ist mir vor diesem Hintergrund nicht möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 

    Regierungsbeschäftigte. 24; n Z 
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